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Amtliches

Gemeinde 
 

FRIOLZHEIM 

Landkreis 
 

Enzkreis 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 25. Mai 2014 
 
1. Am Sonntag, dem 25. Mai 2014 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 
 
Dabei sind auf 5 Jahre zu wählen: 
 
1.1   14 Gemeinderäte  in der Gemeinde Friolzheim   
 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge 

für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Be-
kanntmachung und spätestens am 27. März 2014 bis 
18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses – Bürgermeisteramt Friolzheim, Rathaus-
str. 7, 71292 Friolzheim schriftlich einzureichen. 

 
2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen eingereicht werden.  
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung 
von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2 Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber 
enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.  
Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in meh-
rere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wäh-
lervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahl-
berechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von 
diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 
20. August 2013 in geheimer Abstimmung nach dem in 
der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in 
gleicher Weise deren Reihenfolge festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählerverei-
nigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahl-
berechtigten Anhänger der Wählervereinigung im 
Wahlgebiet ab 20. August 2013 in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger 
wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge festle-
gen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Ge-
meinde. 

 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahl-
vorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. ge-
meinsame Wahlvorschläge), können in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Parteien und Wähler-
vereinigungen oder in einer gemeinsamen Versamm-
lung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. 
Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag 
Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr voll-
endet hat.  

    Nicht wählbar sind Bürger, 
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht be- 
sitzen; 

● für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung be-
stellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des 
Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürger-
lichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten 
nicht erfasst;  

● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen. 

● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen 
Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Ent-
scheidung des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehöri-
ge sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählerver-

einigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver- 
wendet, auch diese. Wenn die einreichende Wähler-
vereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvor-
schlag ein Kennwort enthalten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der 
Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber;  

● bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit 
angegeben werden. 

 Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge auf-
geführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein. Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vor-
geschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitglied- 
schaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei 
Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitglie-
dern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stell-
vertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen sind von den drei Unter-
zeichnern der Niederschrift über die Bewerberaufstel-
lung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 
2.10) persönlich und handschriftlich zu unter- 
zeichnen. 

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Ver-
tretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierun-
gen nach den für diese geltenden Vorschriften zu un-
terzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 
Kommunalwahlordnung - KomWO -). 
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2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
sein für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, 
die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt 
sind (Unterstützungsunterschriften). 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für 
Wahlvorschläge 

● von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem 
zu wählenden Organ vertreten sind; 

● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem 
zu wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvor-
schlag von der Mehrheit der für diese Wählervereini-
gung Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags 
noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtli-
chen Formblättern einzeln erbracht werden. Die 
Formblätter werden auf Anforderung vom Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses oder wenn der Ge-
meindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom 
Bürgermeister – Bürgermeisteramt Friolzheim, Rat-
hausstr. 7, 71292 Friolzheim kostenfrei geliefert.     
Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften 
dürfen nur die von den genannten Personen ausgege-
benen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der 
Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeich-
nung der einreichenden Partei oder Wählervereinigung 
bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. 
Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mit-
glieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 
2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unter- 
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der 
Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unions-
bürger als Unterzeichner, die nach § 22 des Meldege-
setzes von der Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müssen dem Formblatt 
außerdem den Nachweis für die Wahlberechtigung 
durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklä-
rungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO  
anschließen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rück-
kehrregelung nach § 12 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung 
(GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug 
oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde dort ihre Hauptwohnung hatten. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvor-
schläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungül-
tig. 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der 
Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder An-
hängerversammlung unterzeichnet werden. Vorher ge-
leistete Unterschriften sind ungültig. 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend 
auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, 

dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zuge-
stimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwider-
ruflich; 

● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eides-
stattliche Versicherung über seine Staatsangehörig-
keit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Be-
scheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde 

seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbar-
keit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den 
Bestimmungen des § 22 Meldegesetzes von der 
Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, müssen in der o. g. eidesstattli-
chen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeit-
raum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der 
Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Haupt-
wohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstel-
lung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
Anhängerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift 
muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglie-
der oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstim-
mungsergebnis enthalten; außerdem muss sich aus 
der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen 
das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der 
Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der 
Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer 
haben die Niederschrift handschriftlich zu unter-
zeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und 
die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Ab-
stimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien 
und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen müssen sie außerdem an Eides statt versi-
chern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung 
der Partei bzw. Wählervereinigung eingehalten wor-
den sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlbe-
rechtigten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. 
einschließlich der erforderlichen eidesstattlichen 
Versicherungen nicht meldepflichtiger Unionsbürger 
als Unterzeichner (vgl. 2.9.2); 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt 

als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er 
ist zur Abnahme der Versicherungen an Eides statt 
zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlaus-
schusses kann außerdem verlangen, dass ein Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Rei-
sepass vorlegt und seine letzte Adresse in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit 
Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine 
Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Un-
terzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. 
Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommu-
nalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
Erklärungen von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über 
die Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen 
und Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhält-
lich beim Bürgermeisteramt Friolzheim, Rathaus-
str. 7, 71292 Friolzheim. 

 

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die 
Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht 
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Einladung zur  
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Mon-
tag, dem 10.02.2014 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung
1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2.  Angrenzerbenachrichtigung im Baugenehmigungs-

verfahren „Neubau der Unternehmenszentrale  
C. Hafner“ nach § 55 LBO  VL-12/2014

  - Stellungnahme der Gemeinde Friolzheim als Eigen-
tümerin der Flst. 1402 und 1403, Gemarkung Friolz-
heim -

3. Kommunale Wasserversorgung  VL-10/2014
  - Neukalkulation der Gebühren sowie Anpassung der 

Satzung -
4. Kommunale Abwasserbeseitigung  VL-13/2014
  - Neukalkulation der Gebühren sowie Anpassung der 

Satzung -
5. Bürgerbeteiligungsprozess Friolzheim  VL-11/2014
 - Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungsplanes -
6.  Änderung des Bebauungsplanes „Lehen III“ im  

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB VL-38/2013
7. Bausachen
7.1  Bauvoranfrage Birkenstr. 23, Errichtung eines einge-

schossigen Anbaues, Überschreitung der hinteren 
Baugrenze, Befreiung nach § 31 BauGB  VL-8/2014

7.2 Bauvoranfragen Brühlstraße 31
  Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde  

gem. § 34 BauGB (Innenbereich)  VL-14/2014
8.  Abbau öffentliches Telefon Rathausstr. 5  

bei Feuerwehr  VL-9/2014
9. Anfragen und Bekanntgaben

Die Einwohnerschaft ist zu dieser Sitzung recht herzlich 
eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Seiß
Bürgermeister

Personalnachrichten

Das neu gebaute Krippengebäude in der Mönsheimer 
Straße wird bald in Betrieb gehen und eine neue 3. Krip-
pengruppe für die unter 3-jährigen Kinder eröffnet.
Die Gemeinde Friolzheim hat deshalb zur Verstärkung 
des Personals die Erzieherinnen Frau Caroline Eitler und 
Frau Adri Herthel neu eingestellt.
Frau Eitler wird das Kindergartenteam für die „großen“ 
Kinder verstärken, die Erzieherin Frau Linda Wagner wird 
dafür vom Kindergarten in die Krippe wechseln.
Frau Herthel wird direkt in der Krippe anfangen.
Wir wünschen den (neuen) Erzieherinnen einen guten 
Start.
Gemeinde Friolzheim

drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ih-
re Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreis-
tags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ab-
lauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht 
drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist 
die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht  
identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlbe-
rechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, ist dem Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Wegzuges oder der Verlegung 
der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Be-
stätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus 
der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Melde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versiche-
rung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 
3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 Die Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und 
spätestens bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine 
Verlängerung möglich) eingehen beim Bürger-
meisteramt Friolzheim, Rathausstr. 7, 71292 Fri-
olzheim.   

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Friolzheim, Rathausstr. 7, 71292 
Friolzheim  bereit. 

Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.  

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzei-
tig einen Wahlschein beantragt hat. 
 
Friolzheim, 06.02.2014 
Gemeinde Friolzheim 
gez. Enz 
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 
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Notrufnummern:
Notrufnummer Telefon: 112

(die Nummer gilt für den Notarzt, 
den Rettungsdienst und die Feuer-
wehr gleichermaßen. Sie funktio-
niert in allen Festnetzen und Handys 
in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon: 110
Feuerwehr Telefon: 112

Öffnungszeiten Rathaus
(Fachämter):
Mo.: 08.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr
Mi.: 09.00 - 12.00 Uhr

16.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do. geschlossen

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:
Mo., Do.: 08:00 - 12:30 Uhr 

13.30 - 16.30 Uhr
Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr
Di.: geschlossen
Tel.: 9036-25, Fax: 9036-30
Öffnungszeiten Jugendhaus  
Friolzheim:
Mo.: 16:00 - 21:00 Uhr
Do., Fr.: 16:00 - 22:00 Uhr
Wo?: Eichenstr. 22, 

Friolzheim

Alle Jugendlichen sind herzlich ein-
geladen.

Landratsamt Enzkreis
Tel.: 07231-308 0

Öffnungszeiten  
des Landratsamtes Enzkreis:
Mo: 08:00 - 12:30 Uhr
Di.: 08:00 - 12:30 Uhr

13:30 - 18:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do. 08:00 - 14:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten der Zulassungsstelle
Mo., Mi.: 08:00 - 12:30 Uhr
Di.: 08:00 - 14:00 Uhr
Do.: 08:00 - 12:30 Uhr

13:30 - 18:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Andere Ämter
Einheitlicher Ansprechpartner für 
in- und ausländische Dienstleister 
vor allem in Sachen gewerberechtli-
che Erlaubnisse: Herr Gerhard Fauth, 
Landratsamt Enzkreis, Zähringer Al-
lee 3, 75177 Pforzheim
Telefon: 07231 308-9307
Telefax: 07231 308-9440
einheitlicher.ansprechpartner@enz-
kreis.de

Soziale Dienste

Diakonie und Sozialstation Hecken-
gäu e.V. - Hilfe, die sich sehen lässt -
Als Vertragspartner der Kranken- 
und Pflegekassen bieten wir an: 
Alten- und Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Versorgung, Nachbar-
schaftshilfe, Betreuungsgruppe für 
demenzkranke Pflegebedürftige
Sie erreichen uns persönlich: Montag 
- Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr, Rathausstr. 
2, 71299 Wimsheim, Tel. 07044-8686, 
Fax 07044-8174.
Unser Anrufbeantworter ist außer-
halb der Bürozeiten geschaltet. Sie 
können über den Anrufbeantworter 
um Rückruf bitten. Wochenend- und 
Feiertagsdienst ist bei uns selbstver-
ständlich und ist unter der oben ge-
nannten Nummer zu erreichen.

Beratung über Hilfen in der 
Schwangerschaft/Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach § 
219 StGB, Diakonie Pforzheim,
Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07231/378758
Beratung zu HIV und AIDS, andere 
sexuell übertragbare Krankheiten
HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis, 
Bahnhofstraße 28, Pforzheim
Telefon: 07231 308-9580
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.: 13:30 - 18:00 Uhr
(bis 19:30 Uhr nach Vereinbarung)
Do.: 08:00 - 14:00 Uhr
 (ab 7:00 Uhr nach Vereinbarung)

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.
Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon: 07231 441110
E-Mail: info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

Mobiler Dienst
- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe
Ansprechpartner: Hans-Jörg Schel-
lenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte 
Menschen hat die Soziale Dienste 
GmbH einen leistungsfähigen Mobi-
len Dienst aufgebaut. Hauptamtliche 
Mitarbeiter und Zivildienstleistende 
helfen Ihnen, den Alltag zu bewälti-
gen. Wir planen die Einsätze nach Ih-
ren persönlichen Wünschen. Dadurch 
können Sie lange selbstständig blei-
ben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmei-
sen, Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag 
ein frisch zubereitetes warmes Essen, 
das Sie selbst aus einem Speiseplan 
mit täglich fünf verschiedenen Ge-
richten auswählen. Für das Wochen-
ende bekommen Sie auf Wunsch 
Tiefkühlkost.
Tagesmütter Enztal e.V.
Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de
Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.
Ostendstraße 12/II, 75175 Pforzheim
Telefon: 07231/589898-0
Fax: 07231/589898-5
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08:00-13:00 Uhr
Do. 14:00-16:30 Uhr
Beratungsstelle für Wohnungslo-
sigkeit und Existenzsicherung
Persönliche Beratung, Unterstützung 
und Information in Zusammenhang 
mit Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II
Wichernhaus der Pforzheimer Stadt-
mission e.V., Westliche 120, 75172 
Pforzheim, Tel. 07231-566 196 0,
E-Mail: fachberatungsstelle@
wichernhaus-pforzheim.de
Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche in Pforzheim
für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie:
Anmeldungen werden unter 
Tel. 07231 308970 entgegengenommen
KISTE Hilfen für Kinder und Jugend-
liche von psychisch und suchtkran-
ken Eltern mit Gewalterfahrung
Kontaktadresse: Hohenzollenstr. 34, 
75177 Pforzheim,Telefon Nr. 07231-
30870
Beratungsstelle für Hilfe im Alter
im consilio
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker
Tel: 07041/ 8 14 69 - 23
„Anlaufstelle“- Hilfe in Le-
benskrisen und bei Suizid-Gefahr
Telefon:0171 80 25 110
Tägliche Bereitschaft
75172 Pforzheim, Luisenstr. 54- 56
Beratungsstelle für Mädchen und 
Jungen zum Schutz vor sexueller 
Gewalt Pforzheim-Enzkreis
Hohenzollernstraße 34, 75177 Pforz-
heim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
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Unsere Telefonzeiten:
montags, donnerstags und freitags 
von 9.00 bis 12.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie don-
nerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Wohnberatung für ältere und 
behinderte Menschen
Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357717
Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexual-
beratung e.V., Ortsverband Pforzheim 
e.V., Gerberstr. 4, 75175 Pforzheim
Terminvereinbarung
Geschäftsstelle Pforzheim:
Tel. 07231 34180 
Mo., Di., Mi. 15:00 - 17:00 Uhr
Do., Fr. 10:00 - 12:00 Uhr
In Bad Wildbad-Calmbach haben 
wir für Sie auch eine Außensprech-
stunde, die freitags 13:30 - 17:30 Uhr 
stattfindet, Tel. 07081 953544.
Terminvereinbarungen ebenfalls in 
der Geschäftsstelle Pforzheim.
bwlv - Zentrum Pforzheim
im Haus der seelischen Gesundheit
„Lore Perls“
Fachstelle für psychisch kranke Men-
schen Tagesklinik - Offene Sprech-
stunde  (Mo. 13.00 - 15.00 Uhr)
Luisenstr. 54 - 56; 75172 Pforzheim
Tel.: 07231 1394080, Fax: 07231 13940899
Jugend- u. 
Drogenberatungsstelle Drobs
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770, Fax 07231 9227722
E-Mail: drobs@agdrogen-pf.de
Internet: www.agdrogen-pf.de
Träger: AG DROGEN Pforzheim e.V. 
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do. 09:00 - 12:30 Uhr
und 14:00 - 18:00 Uhr
Mi. 14:00 - 19:00 Uhr
Fr. 09:00 - 13:00 Uhr
In Krisensituationen ohne Voranmeldung
Sonderdienst Mutterschutz beim 
staatlichen Gewerbeaufsicht-
samt Karlsruhe
Beratung während der Schwanger-
schaft und im Erziehungsurlaub zu 
mutterschutzrechtlichen Fragen.
Frau Ratka Tel. 0721 9264159
Frau Fritzsche Tel. 0721 9264534
Sprechzeiten
Mo.: 14:00 - 17:30 Uhr
Di.: 07:30 - 12:00 Uhr
Do.: 09:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr
Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, Tel. 07041 
5953 Sozial- und Lebensberatung, Vermitt-
lung von Kuren und Erholungen, Sprech-
zeiten: Dienstag ganztags, Mittwochnach-
mittag und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in 
Notlagen wie z.B. Lebens- und Sinn-
krisen, soziale Nöte, familiäre Kon-
flikte, Schwangerschaft, Leben mit 
Behinderung, psychische Nöte, chro-
nische Erkrankungen, Krebs, Sucht.
Leonberger Tafel
Die Beratung ist kostenlos und für 
jeden Ratsuchenden offen. Die 
Mitarbeiter/-innen unterliegen der 
Schweigepflicht.
Haus der Diakonie, Agnes-Miegel-
Straße 5, 71229 Leonberg, Tel. 07152 
3329400, 
Fax 07152-33294024
Telefonzeiten Mo. - Fr. 09.00 - 12.00 
Uhr, Termine nach Vereinbarung.

Fachberatungsstelle für Wohnungs-
lose und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen im Enzkreis
- Wir sind Anlaufstelle für Menschen, 
die von Wohnungslosigkeit bedroht 
oder betroffen sind und in ungesi-
cherten/unzumutbaren Wohnver-
hältnissen leben.
- Wir bieten Ihnen persönliche Bera-
tung und Informationen, die sich bei 
allen Fragen der Wohnungslosigkeit 
und Existenzsicherung ergeben.
- Wir unterstützen Sie bei Fragen der 
Existenzsicherung (Arbeitslosengeld 
II, Sozialhilfe) und stellen bei Bedarf 
Kontakt zu Behörden und anderen 
Einrichtungen her und begleiten Sie.
- Bei Bedarf können auch Hausbesu-
che vereinbart werden.
Sprechzeiten nach Vereinbarung im 
Wichernhaus in Pforzheim oder je-
den ersten Donnerstag im Monat 
von 10.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus in 
Mühlacker, Zimmer 39.
Fachberatungsstelle 
für Menschen in Wohnungsnot
Pforzheim Stadt und Enzkreis
Wichernhaus, Westliche 120
75172 Pforzheim
Tel. 07231 566196-0 (Zentrale)
-61/62 (Fachberatungsstelle)
*Sterneninsel* ambulanter Kin-
der- & Jugendhospizdienst
für Pforzheim & Enzkreis
Benckiserstraße 274 c/o BBQ, 
75172 Pforzheim
Fon: 07231 2809764
sterneninsel@straubenhardt.com
www.sterneninsel.com

Notdienste / Service

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK Pforzheim 
- Enzkreis e.V. Tel.: 112
Krankentransport Tel.: 19 222

bwlv-Zentrum Fachstelle Sucht
„Anlaufstelle bei Suizid-Gefahr 
im Haus für seelische Gesundheit“ 
Luisenstr. 54 - 56, Telefon: 07231 
13940822 geöffnet: montags von 15 
bis 19 Uhr
Ärztlicher Sonntagsdienst
Zentrale Notfallpraxis Mühlacker
beim Krankenhaus Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 34,
75417 Mühlacker, Tel. 07041 19292
Geöffnet: von Montag bis Freitag, je-
weils 18 bis 7 Uhr. Durchgehend von 
Freitag, 18 bis Montag 7 Uhr.
An Feiertagen beginnt der Dienst am 
Vorabend des Feiertages um 19 Uhr 
und endet um 7 Uhr des Folgetages.
Notfallpraxis Leonberg
im Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg,
Telefon extern: 07152 2028000
Geöffnet: Samstag, Sonn- und Feier-
tage 8 - 22 Uhr in den Räumen der 
Notfallpraxis im 1. OG
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 07231 3737
Bestattungsdienst
Bestattungsdienst Trauerhilfe GmbH, 
Schulstr. 30, Rutesheim,
Tel. 07152 52421
Die Deutsche Bahn AG informiert:
Auskunft für Reisezüge und Fahr-
preise Pforzheim, 0800 1507090
Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr
Sa., So. und
Feiertage  09:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung (LVA und BFA)
Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.  08:00 - 12:00 Uhr

 13:00 - 16:00 Uhr
Do.  08:00 - 12:00 Uhr

 13:00 - 18:00 Uhr
Fr.  08:00 - 12:00 Uhr

Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60
Apotheken-Notdienste
Samstag, den 08.02.2014
Wartberg – Apotheke, Redtenba-
cherstr.22, Ecke Lützowstr., Pforz-
heim Tel.(07231) 51372 
Sonntag, den 09.02.2014
Reuchlin – Apotheke, Westliche 10, 
gegenüber Kaufhof, Pforzheim
Tel. (07231) 102094, Fax 351998
Notar
Der nächste Amtstag von Herrn No-
tar Mössinger findet am 10.02.2014 
statt.
Telefonische Terminabsprachen wer-
den erbeten unter 07041 8118950.
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Feuer Fahne

Noch bis Mitte des Jahres befindet sich das Friolzheimer 
Gemeindearchiv in einer umfangreichen Aufarbeitung. 
Danach wird es erstmals möglich sein, in unsere Ortsge-
schichte in einem geordneten und übersichtlichen Rah-
men einzutauchen. Im Laufe dieser Aufarbeitung sind 
immer wieder kleine historische "Schätze" aufgetaucht, 
die wir in unregelmäßigen Abschnitten bereits heute der 
Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Angesichts 
des im kommenden Jahr anstehenden Jubiläums unserer 
Freiwilligen Feuerwehr hat Herr Bernd Nicklas, Hobby-
historiker und Mitarbeiter bei der Archivarbeitung einen 
Aufsatz über die Friolzheimer "Feuerfahne" aus dem Jahr 
1790 verfasst, den wir mit seiner freundlichen Genehmi-
gung nachfolgend veröffentlichen:

Friolzheimer Feuer-Fahne
Im Friolzheimer Archiv wurde ein 'Wimpel' wieder aufge-
funden - eine sogenannte Feuer-Fahne. Über einen ent-
sprechenden Fund, Niefern betreffend, schreibt Friedrich 
Leicht [Sammlungsbestand P 16, Kreisarchiv des Enzkreises] 
"Was mag wohl die Bürger von Niefern [1751] veranlasst 
haben, diese Fahne zu schaffen, welchem Zweck hat sie 
gedient und wer hat die Näh- und Stickarbeiten ausge-
führt? Da es keine Aufzeichnungen darüber gibt, sind wir 
auf Vermutungen angewiesen. Wahrscheinlich handelt es 
sich um eine erste Feuerwehrfahne. Wenn Nieferner Bür-
ger zur Brandbekämpfung in einen Nachbarort gerufen 
wurden, dann verkündete diese Fahne ihre Anwesenheit 
und ihren Einsatz. Ähnliche Fahnen von anderen Gemein-
den finden wir z.B. im Heimatmuseum Mühlacker."
Was wissen wir über unsere, die Friolzheimer Feuer-Fah-
ne aus früherer Zeit? 
Im Buche "Friolzheim Hirschauer OberAmts VogtRugGe-
richtliche Receße und Beschaid Vom 15.n Januar 1776. bis 
8.n Maij. 1792." findet sich im Jahre 1789 ein erklärender 
Eintrag: 
"6.) da schon mehrmalen befohlen worden, daß statt der 
hier befindlich Verißenen Feuerfahne eine neue bestellt 
und angeschaft werden solle, so wird diese Verordnung 
hierdurch wiederholt und denen Vorstehere eine neue 
Fahne zu bestellen, und deren Kosten zur OberAmtlichen 
Decretur zu übergeben, hiemit neuerlich anbefohlen."
Der letzte Eintrag im Gerichtsprotokoll von 1790 gibt 
dann über den Auslöser zur Neubeschaffung Auskunft: 
"16.) Joseph Ludwig Kogel, ledig. Es seye so eine schlech-
te Feuerfahne alhier, womit sie ausgelacht werden, wann 
sie auswärts damit erscheinen, bitte also einen neue Fah-
nen machen zu laßen. 
Beschaid : Dem Immanuel Benzinger [Schneider am Ort], 
dem eine neue Feuerfahne zu machen übergeben wor-
den, solle solche nächstens fertigen, oder ihme wieder 
abgenommen werden."
Vermutlich wurde die Fleken-Fahne auch bei anderen of-
fiziellen Anlässen gezeigt, wenn die Rotten der Gemein-
de-Feuerwehr zu 'friedlichem' Repräsentieren antreten 
mussten. Man denke z.B. an Ernennungen und Vereidi-
gungen oder wenn Abordnungen aus dem Dorf auswärts 
für Friolzheim in Erscheinungen traten. 
Wenn man es so will, dann war die 'Feuer-Fahne' ein frü-
her Vorläufer späterer 'Feuerwehr-Fahnen', wie wir sie 
heutzutage kennen.
Es ist in diesem Zusammenhang sicher auch von Bedeu-
tung, dass die Beschaffung einer neuen Feuerfahne, es 

gab also bereits zuvor eine 'zerschlissene' solche, Ober-
Amtlich befohlen und die Rechnung dafür dem OberAmt 
zur Decretur (Bezahlung) einzusenden angewiesen, wur-
de.

Fundbüro

gefunden wurde:
ein roter Rucksack der Marke "Salewa", ohne Inhalt.
Der Rucksack wurde auf dem Sportgelände gefunden.

Kulturkreis Zehntscheune

Ein Hauch von Frankreich
Angefangen hat alles mit der Idee, Straßenmusik zu ma-
chen. Das war im Jahre 1995, und es war eine erfolgreiche 
Idee.
Asgard & Akkordeon eroberten die Herzen der Zuhörer 
im Sturm. Es folgten Preise in Wettbewerben und schließ-
lich der Schritt in die Professionalität. Asgard tourt seit-
her durch Deutschland und hat im Gepäck beschwingen-
de Musettewalzer und französische Chansons der großen 
Chansonniers und Chanteusen der vergangenen Jahr-
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zehnte, bretonische Tanzlieder und auch Eigenes dabei.
Mit ihrer warmen Samtstimme singt und erzählt sie ih-
rem Publikum von den großen Gefühlen, Freuden und 
Sehnsüchten, verweilt musikalisch gerne etwas länger in 
Paris und natürlich bei der Liebe. Und der warme Klang 
ihres roten Akkordeons erfüllt den Raum und jedermann 
beginnt von dem wunderbaren Flair Frankreichs zu träu-
men. Auch mit geöffneten Augen fühlen Sie sich direkt in 
die Stadt an der Seine versetzt.
Lassen Sie sich verzaubern!
Präsentiert vom Kulturkreis Zehntscheune Friolzheim am 
Sonntag, 16.02.2014
im großen Festsaal der Zehntscheune.
Beginn 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.
Kleine Leckereien sowie Getränke werden durch den Kul-
turkreis angeboten.
Eintritt: 10,- € Kartenvorverkauf im Bürgerbüro, Rathaus 
Friolzheim (07044/903625). 12, - € Abendkasse.

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Jugendfonds-Kuratorium tagt im März - Anträge 
für neue Projekte schnell starten
ENZKREIS. Die nächste Kuratoriumssitzung für den Ju-
gendfonds des Enzkreises, in der über Projekte für die 
erste Jahreshälfte 2013 entschieden wird, findet Ende 
März statt; Anträge müssen bis spätestens 7. März bei der 
Geschäftsstelle des Jugendfonds eingegangen sein. 
Gefördert werden Projekte von Jugendlichen selbst und 
Projekte, die Angebote für Jugendliche machen – sei es 
von Jugendgruppen, Vereinen oder von Initiativen aus 
dem Enzkreis. „Wichtig ist, dass engagierte Menschen et-
was in Bewegung setzen wollen“, erklärt Heike Hammer, 
die Geschäftsführerin des Jugendfonds.
Informationen und die Antragsformulare gibt es im In-
ternet unter www.jugendfonds-enzkreis.de. Für Fragen 
und Beratung steht Heike Hammer zur Verfügung – tele-
fonisch unter 07231 308-9371 oder per E-Mail an jugend-
fonds@enzkreis.de. 
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Info-Tag an den Kreisberufsschulen in Mühlacker
Am Samstag, 15. Februar 2014, 09:30 bis 12:30 Uhr, in-
formieren die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und die 
Georg-Kerschensteiner-Schule gemeinsam über ihr viel-
fältiges schulisches Angebot. Die Schulen präsentieren 
alle Schularten und beraten Eltern und Schülerinnen 
und Schüler über die unterschiedlichen Bildungsgänge. 
Von besonderem Interesse könnten die drei neuen An-
gebote der Schulen sein: Das Technische Gymnasium mit 
den Profilen Technik und Management und Mechatronik 
und das Wirtschaftsgymnasium sowie das Berufskolleg 
Fremdsprachen.
Nach eingehender Beratung besteht auch die Möglich-
keit, sich an einem dieser Bildungsgänge anzumelden. 
Hierfür müssen das letzte Zeugnis und ein Lebenslauf 
mitgebracht werden.

Verschiedenes

Blut spenden und Leben retten
Der DRK-Blutspendedienst bedankt sich bei allen Spen-
dern mit einer exklusiven Outdoordecke

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen 
bittet um eine Blutspende 
am Freitag, dem 14.02.2014 
von 14:30 - 19:30 Uhr 
in Heimsheim, Stadthalle, Förichstr. 10
Für einen gesunden Spender ist eine Blutspende ein ge-
ringer Aufwand, für einen kranken Menschen wie etwa 
einen Krebspatienten oder ein Unfallopfer ist dies ein le-
benswichtiger Beitrag. Zur Blutspende gibt es keine Alter-
native. Das DRK stellt in Hessen und Baden-Württemberg 
ca. 90% der Versorgung mit Blut und Blutpräparaten si-
cher. Täglich werden dafür in den beiden Bundesländern 
insgesamt 3.000 Blutspenden benötigt. Das bedeutet, es 
müssen täglich 3.000 Menschen bereit sein, ihr Blut für 
andere zu geben. 
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen 
bedankt sich im Aktionszeitraum vom 1. Februar – 31. 
März 2014 mit einer praktischen Outdoordecke im exklu-
siven DRK-Design bei allen Spendern. Die schwarze De-
cke ist als Allrounder vielfältig einsetzbar – egal ob beim 
Picknick im Freien, beim Camping oder an einem kühlen 
Abend auf der Gartenbank, auf Reisen, im Auto oder 
auch im Fußballstadion bietet die Decke wohlige Wärme. 
Blut spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 71 
Jahren, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor 
der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentli-
che Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten 
Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, 
die ein ganzes Leben retten kann. 
Weitere Informationen zur Blutspende sind unter der ge-
bührenfreien DRK-Service-Hotline 0800-1194911 und im 
Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

Soziale Dienste

Schwester Karoline Haus Friolzheim

Seit April 2008 ist unser Pflegeheim in Friolzheim geöffnet.
Unser Haus bietet 39 Einzelzimmer, 4 Komfortzimmer 
und 3 Doppelzimmer an.
Wir beraten und informieren Sie gerne in einem persön-
lichen Gespräch oder schicken Informationsmaterial zu.

Heimleitung 
Eva Trede-Kretzschmar
Tel.: 07044 91585-30
Pflegedienstleitung Gabi Herold 
Tel.: 07044 91585-31
Wohnbereichsleitung Conny 
Baumbach Tel.: 07044 91585-10

Verwaltung 
Daniela Ströbel u.Christine Seiß Tel.: 07044 91585-40 
Montag bis Freitag von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Altenheimat gemeinnützige GmbH
Schwester-Karoline-Haus
Schulstr. 17, 71292 Friolzheim
Tel: 07044/91585- 0
Fax: 07044/91585-41
Mail: S-K-H@seah.de
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Müll / Sperrmüllbörse

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name: ...........................................................................

Vorname: .....................................................................

Straße: ..........................................................................

Ort: ...............................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt
Ja ( ) Nein ( )

(Zutreffendes bitte ankreuzen).

Zu verschenkende Gegenstände:

Gesuchte Gegenstände:
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Müllabfuhrtermine
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GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
6924-0 oder 6924-13.
E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de
Internet: www.wdspressevertrieb.de

Jubilare

Glückwünsche

Hildegard Maria Müller, Schulstr. 17, 
77 Jahre am 07.02.2014 

Ursula Maria Benzinger, Leonberger Str. 68, 
76 Jahre am 08.02.2014 

Ingrid Schrutke, Schulstr. 17, 72 Jahre am 10.02.2014 

Helmut Ewald Münchinger, Breitlaustr. 9, 
70 Jahre am 11.02.2014 

Ursula Irmgard Koebe, Wengertstr. 14, 
70 Jahre am 12.02.2014 

Elisaveta Letrai, Birkenstr. 5, 80 Jahre am 13.02.2014

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wün-
schen ihnen im neuen Lebensjahr alles Gute!
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Standesamtliche Nachrichten

Standesamtliche Nachrichten 
 
Veröffentlichung von Ehe- und Altersjubilaren 
 
Nach § 34 Abs. 2 und 4 des Meldegesetzes, darf die Meldbehörde Namen, akademische Grade, 
Anschriften, Tag und Art des Jubiläums von Ehe und Altersjubilaren veröffentlichen und an die presse 
und Rundfunk zum Zwecke der Veröffentlichung übermitteln. Die Veröffentlichung und Übermittlung 
an Presse und Rundfunk dürfen nicht erfolgen, soweit eine Auskunftssperre besteht oder der 
Betroffene verlangt dass die Veröffentlichung unterbleibt. 
Folgende Jubilare werden veröffentlicht: 
 
Geburtstage: 
Geburtstage ab 70 und jeder folgende Geburtstag 
Ehejubiläen: 
Ab goldener Hochzeit 
 

Bitte hier ausschneiden 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Veröffentlichung von Alters-  und Ehejubilaren  
 
An das  
Bürgermeisteramt 
Rathausstr.7 
71292 Friolzheim 
 
Ich wünsche, dass  alle Geburtstage und Ehejubiläen  
  

□ von mir   □ meiner Gattin/ 
         meinem Gatten 

 
nicht veröffentlicht werden  
 
 
Absender 
 
 
Name, Vorname, ggf. Name, Vorname der Gattin/des Gatten 
 
 
Geburtstag ggf. Geburtstag  der Gattin/des Gatten 
 
 
 
Tag der Eheschließung 
 
 
 
Straße, Hausnummer 
 
 
 
Unterschrift 
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Sterbefall

01. Februar 2014 in Leonberg
Rainer Grützner, geboren am 07.07.1938, 
wohnhaft in Friolzheim 

27. Januar in Sindelfingen
Helmut Noller, geboren am 22.09.1930, 
wohnhaft in der Baumstr. 21 in Friolzheim 

Mängelscheck

An das  
Bürgermeisteramt Friolzheim 
Rathausstr.7 
71292 Friolzheim 
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
Telefonnummer 
 
 
Mängelscheck 
 
Art der Störung/Kritik 
 
 
Verbesserungsvorschlag/Anregung 
 
 
 
 
 
 
Datum          Unterschrift 
 
                                   

Bitte hier ausschneiden 
 
 
 
 

 

Freiwillige Feuerwehr
Friolzheim

ÜBUNG
Am Sonntag, 09.02.14 ist Übung für die aktive Wehr. An-
treten 7.45 Uhr.

JUGENDFEUERWEHR
Am Samstag, 08.02.14 trifft sich die Jugendfeuerwehr zur 
Übung. Beginn 16.00 Uhr.

Außenstelle Friolzheim

Friolzheim
Schirmherr: Bürgermeister Michael Seiß
Örtliche Leitung: Ute Pfeiffer
Telefon: 0 70 44 – 4 37 96
E-Mail: friolzheim@vhs-pforzheim.de
Kursinformation bei der Außenstellenleitung
Anmeldung unter www.vhs-pforzheim.de
oder Telefon 07231 – 38 000 
Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, 
siehe vhs-Programm.

Kurse
Entgiften, Entschlacken, Stoffwechsel anregen
Claudia Socha
Montag, 28.04.2014, 19:30 - 21:45 Uhr
Grundschule Friolzheim, Eichenstr. 28, Musiksaal
Gebühr EUR 11,00; Anmeldung erforderlich.

Kursnummer 7901 K
Der Frühling ist die beste Jahreszeit, um den Körper von 
überflüssigen Stoffwechselprodukten und im Körper ein-
gelagerten Giften zu befreien. Viele Beschwerden des 
Alltags bessern sich durch die Anregung der Ausschei-
dungsfunktionen unseres Körpers (z. B. Verdauungspro-
bleme, Rheuma, Hautprobleme, Fettstoffwechsel, Blut-
hochdruck). Wie wir unseren Körper durch eine Kur mit 
Pflanzen, Schüßler-Salzen oder homöopathischen Mitteln 
unterstützen können, erfahren Sie in diesem Seminar. 

Yoga - Anfänger
Barbara Brand
Beginn: Montag, 10.03.2014
10 Termine, Mo., 18:30 - 19:30 Uhr
Kindergarten Friolzheim, Mönsheimer Str. 14, 
Mehrzweckraum
Gebühr EUR 41,00
Kursnummer 7902
Bitte mitbringen: Decke, warme und bequeme Kleidung, 
Wollsocken 
Yoga ist ein Weg zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und 
Bewusstsein. Dies erreichen wir durch Körperübungen, 
Atemführung, Entspannung und Meditation. 

Yoga - Aufbaukurs 
Barbara Brand
Beginn: Montag, 10.03.2014
10 Termine, Mo., 19:30 - 20:30 Uhr
Kindergarten Friolzheim, Mönsheimer Str. 14, 
Mehrzweckraum
Gebühr EUR 41,00
Kursnummer 7903
Bitte mitbringen: Decke, warme und bequeme Kleidung, 
Wollsocken 
junge vhs

Tritratrullala, Kasperle ist wieder da!
für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Marion Poth
Freitag, 14.03.2014, 15:00 - 15:45 Uhr
Grundschule Friolzheim, Eichenstr. 28, Musiksaal
Gebühr EUR 2,00
Kursnummer 7904 e
Ein neues Abenteuer mit unserem Friolzheimer Kasperle 
und seinen Freunden. 
Sämtliche Kurse der jungen vhs sind ermäßigt berechnet. 
Eine weitere Ermäßigung ist daher nicht möglich.


